
Blick in die St.-Gallus-Straße Richtung NW mit Straßenabzweig
rechts in die Freiherr-von-Zech-Straße ...

... Straßenverkehrssituation: Bewertungsgrundstück links im
Bild, rechts im Bild Gewerbegrundstück

Vom Bewertungsgrundstück Richtung NO blickend Fasaden NO des Wohnhauses und der Garage auf
Grundstück Flst. 34/1

Teil der Wohnhaus-Fassade NW ... ... Gargengebäude mit unbefestigter Zufahrt und
Einfriedung zwischen Wohnhaus und Garage
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Bewertungsobjekt auf Grundstück Flst. 34/1
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Freiherr-von-Zech-Straße
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Bewertungsgrundstück Flst. 34/1

s.novak
Polygonlinie

s.novak
Textfeld
Gewerbegrundstück

s.novak
Textfeld
Gewerbegrundstück

s.novak
Textfeld
Fassaden



Grundstücksgrenze NW, im Hintergrund
Garagengebäude

Blick auf das Wohnhaus aus Richtung Ost ...

... beispielhafter Eindruck der Außenanlagen zwischen
Hauseingangstreppe und Grundstücksgrenze SO

Instandsetzungsbedarf an Zuwegung und Belag
Treppenpodest

Beispiel baulicher Auffälligkeiten an der Außenfassade
/ Sockelbereich ...

 ... und an Hauseingangssituation - hier Überdachung
und Außenbeleuchtung



86459 Gessertshausen, St.-Gallus-Straße 43

Makro- / Mikrolage

Quelle: Ausschnitt aus OpenStreetMap



Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Augsburg

Fronhof12
86152 Augsburg

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Flurstück: 34/1
Gemarkung: Deubach

Flurkarte 1 : 1000

Erstelltam13.01.2023
Gemeinde: Gessertshausen

Landkreis: Augsburg
Bezirk: Schwaben

5356232

Vervielfältigung nur in analoger Form für den eigenen Gebrauch.
Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.
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• Nr.

Landratsamt Augsburg

l. Das Landratsamt Augsburg erläßt in der Sache

t

i
<I

'Nr.. .....^..'Q................................................ an der.auf dem Grundstück ^'

in ............. WJV\fWW\r.............................................. folgenden

BESCHEID;

I. Das Baugesuch gemäß Plan vom ...,.:....'^..'...../!. ..'....T^:...-.. wird tmter folgenden Auflagen genehmigt:

' ./• - . ••" -^ .•••.' ;. lf'; • . .;••• .' '; ^

l. Die Vorschriften der .Baüordnyng und die auf der Rückseite dieses BesAlusses aufgeführten all- :
gemeinen Auflagen, soweit einschlägig, sind einzuhalten. , , ' •

\ -.•.'. . • i • V \ •• ' . •

2. Die im Plan eingetragenen Prüfungsbemerkungen sind genau zu beaAten. (

3. Das zur Bauäusführung vorgeschriebene gelbe Genehmigungsplakat wird ferst ausgehängt, wenn
eine Baubeginnsanzeige in 2-faAer Fertigung mit Angabe des verantwortlidien Bauleiters Jbeim

Amt eingereidit wirdi Es ist an der Baustelle gegen WettereinflüsSe gesdiützt, aber gut lesbar, an- ;
.' zubringen. Mach Beendigung der Bauarbeiten ist dieses Plakat, gleiAgültig, in welchem Zustand

es sich befindet, zusammen mit der Bauvollendungsanzeige dem Landratsamt zurüAzureidien.

4. Eigenmächtige Abweichungen vom genehmigten Plan zieHen Strafanzeige und Baueinstellung
nach sich.

5. Mit den Bauarbeiten, zu denen auch die Herstellung derBaugrubeh zu rechnen ist, darf erst naA ^
ReAtskraft dieses Beschlusses begonnen werden. •.,, :

&.1 ^M- ^ P»AA(CU!k ^ "WC^^W.. ^•'hV1'.,^ :

/A,N<AA^»^ /MSV^ry^£w/v , ^ia (aM^(8^
•^U -^ <^A^ ^^^' ; ^ l

y,^ cv^ ^.^^w^rf»^! tt^^ ^
t WS^V^f^ ^4 w»^ 'AWl^ :;

5üCW. ^ A^Nt^ äWt^» /w^. ^ ,
]^W ß/^vW I^V^ ^ ^ l^/v^^ .'..
^ ^'(^M^Ä M'' _ .^^»»^

^ ^ ^A^w4w^ ^ ^>& ^ /V^^

^ •
4984/1000, <. 4». IBhlT, Hnuniftf«
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^.v^s^w^';^';':;

6
fl,

Ine Gebüffr von .....^ W.....DM mit einem Zuschlag von ....^.G..../^...

'..:^ nde:

II, Der Antragstelle?'1iat die 'Kosteft.des Verfahrens zu tragen,

III. Für diesen Beschluss wiri

^^;)! .festgesetzt. ^ .^ ' ! -

[ii?tö['D^^^}.v'v.^ Mt^l?nde:,...: ...:..„
- V Da^Ba.ywerk widerspricht nicht den efrischlagigen-Bestimmuhgen d?s BaureAts. ßie Genehmiguüg war
<^'d^<»llri zu erteile^ (§ 7;1 der BCp.^.JE^e ^llge^trieinen und beson^fenjAufl^^ auf ^en Be-

, Stimmungen der BO. und sonstigenbaüfechtlichen VorsAriften. ,*>.

• ^HN-'- Ci.-f-^'i': ^N-.'...' •

•^y^
ST1

•sM^ ?;

y. - ^ v

m

Die Entscheidung im Kostenpunkt stützt sich ?uf deh entsprechend anwendbaren § 124 VGG., die
•Gebührenfestsetzung auf die Art. 142, 143,175 des Kostengesetzesi der Zuschlag auf das Gesetz vom
24,6.1930(GVB1,S;203).; '. : ' , . ...

Rechts m i tte l:
Gegen diesen Beschluß sind folgende ReAtsmittel gegeben;
a) Beschwerde zur Regierung von Schwaben in Augsburg; sie ist binnen einer unerstrecklichen Frist

von 14 Tagen nach Zustellungdes Beschlusses beim Landratsamt Augsburg schriftlidi oder zu Nieder-
schrifl: anzubringen und hat aufschiebende Wirkung (Art, 77 BO.).

b) Einspruch an das Landratsamt Augsburg, wenn ein Beteiligter behauptet, daß er durch die Ver-
sagung der Genehmigung in seinen Rechten verletzt wird oder daß ein Ermessensmißbrauch vorliegt,
und au's diesem Grund die Erhebung der Anfechtungsklage bei dem Verwaltungsgericht Augsburg
beabsichtigt (§§ 35 Abs. l VGG.); der Einspruch/der einen bestimmten Antrag enthalten muß und
die Beschwerdepunkte sowie die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben
soll, ist binnen 2 Wochen nadh Zustellung des Beschlusses schriftlich oder zu Niederschrift einzulegen.
Das Landratsamt Augsburg erläßt nach nochmaliger Prüfung den EinspruAsbescheid/ der für die
Erhebung der Anfechtungsklage Voraussetzung ist (§§ 38 Abs. l, 39 und 40 VGG.). •

Dieser Beschluß ist rechtskräftig entweder 1 Wochen nach Zustellung, wenn ein Rechtsmittel nicht ein-
gelegt worden ist, oder nach^Eintritt der Reditskraft der auf ein eingelegtes Rechtsmittel ergehenden
intscheidui^g.

..'AHl

^:

\ ^ A '{. v 'i f / '

^ J^f^ i^V
1Ü P •. . A A^*»"^ n^MM, /VWNAM, ^ftoi/

^{^•Nr

\w^ ••

^{•••.^:.. ^•,,i,,

'^f-,, ^' w\ ' •(

•N .Ai •s, r

:n

^A^
,Y.^

^tz^.&J
Staatsj

,.30o/1^6>Ta?,,

Pemspi^digebiKirea

Sonstige Poatgebühren

/ Geliiihry (iir die Planprüfupg ,

' Gebilhrirt'fiir die Nadpriifit^'
d. stat. Berechnungen

^sSS
~:^.~;: ::QQ

•-fy t"/""-S'3

:A/::.;;.;:-:

pfg.

zu Solirjrfätellt am:. i
^I?M
':I<>1 'ÖS pfg.

Die Kosten sind innerhalb l Woche einzubeaafilen, damit.^alin-
und Beltreibungslcosten vermieden werden.

/• •', /^ l . ''i ^_• ..

^t'f
le ••'2. Die Ausfeytigung von I. geht nebst Besagen piit Zahlkarte an die Geipeindlfebel

)?.,, -yiyi^ <^m Auftrag, die Aus^j-tigung n^jpst
±uiu<tellen und die Gebüh/en einzuheben. .

:;';»!:'! f ?'/'i

?en dem Bafuherrn gegen Empfangsbestätigung alsbald
lie Gebufti?en einzuheüen. üie Empfangsbestatigüng ist dem Land^tsan^yorzulegen.

Es ist dafür zu sorgen, daß der Beginn und die Vollendung des Baues rechtzeitig angez.fe^t wird. Die
Fertigstellung des Rohbaues ist dem zuständigen Kaminkehrermeister bekanntzugeben., ,
3, Eintragung in das BautenverzeiAnis. '*'<f '^' f'^.^l^-f' .A/^f- C';-'<

4, (^e^uhrenbejwertung. ' ,
5'. M/t/allen I^ei'lagen an den^KrAsbaum^ifeter zur y/Ql^gsübery^B^U^g,

Göggingen, den' '?- ..@'^
LANDRATSAMT /lfUGSBURG(:

I. A.

^A,r

s.novak
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hrenbejwer 
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/•\!':-'.'^-'

•M

•^Nr-7/;4fi8/49'1 • •' • , ..' .' : :-

Auf den Antrag .......;.....^5..He:p3^..TH^eM.M^fiy.;.Aß.^^^ ': ;|
'^

auf Genehmigung .......................a^...^ubaU"-elß9&-"Beh6lfßh^-lm«fl"-••••••••••••••••••••••••••••••••- . 
"̂t

auf dem Grundstücl^^. ^^...gg....:......,......................, an der ^^^^^--

in .......SQVtba^h--—•••••••--••••••••••••••••••••••••••-••••••••- erläßt das Landratsamt Augsburg folgenden

< BESCHLUSS:
1^ la Abänderung des Besohlusses vorn 7»6»49 wird dar Tekturplatt tttttie»

SeJDdeLa-Be^ jJn6unl8?Jl..A^6»3te^-SL •iTiderai'uflioher,,%8.i9e rßeüghaj.&l;*
?fiMfcSSffi^3äa'^S£?Stft?SSrfiffl^B?mxmx'fitmtXffl3{tt'2mi

l. Das Bauvorhaben muß genau nach dem Plan unter Beachtung der dort etwa eingetragenen Prüfungs'

betnerkungen ausgeführt werden. Eigenmächtige Abweichungen können Baueinstellung, Strafanzeige ,?

und Beseitigung nach sich ziehen. . ' . '

2. Bei der Bauausführung müssen die Vorschriften der Bauordnung und der sonstigen baurechtlichen ' • '.;

. Vorschriften sowie die auf der Rückseite dieses Beschlusses abgedruckten allgemeinen Auflagen ' ,

soweit einschlägig, eingehalten werden. . ,<

3. Mit den Bauarbeiien, zu denen auch die Herstellung der Baugruben zu rechnen ist, darf erst nach '.

Rechtskraft dieses Beschlusses und nach Aushändigung des gelben Aushanges begonnen ,

werden. Die Aushändigung des gelben Aushanges ist erst nach Vorlage der Baubeginnsanzeige

(in fcweifacher Fertigung) mit Abgabe des verantwortlichen Bauleiters möglich. ,.''

4. Der gelbe Aushang muß an der Baustelle, gegen Wettereinßüsse geschützt, aber gut sichtbar an» ^

gebracht und nach Beendigung der Bauarbeiten mit der Bauvollendungsanzeige dem Landratsamt ^

•Eurückgegeben werden (gleichgültig in welchem Zustand er ist). ,A;
.' •ti

*'...' .•'•1 ^,..' .'•".•... 1"1-.. • • . . • . • • ' ' . ' '- '••', ' • \

9i* Die Im obigett Bösohluss gemaahteJiAuflag«& galtan waifrsr ^tnd t
nüffseü ijn jddeuyaU ei&gehalten werdaa« ^

©4 Der Anbau ist mit dem Altbatt gufc zu verbinden. 4

^
''^

•>
t. " :''<

'1i
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!..---

i' • .1'

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu .tragen.

III. Für diesen Beschluß wird eine Gebühr von ........2..yf.>--. DM mit einem Zuschlag von .............g^..^

festgesetzt.

Gründe:

Das Bauwerk widerspricht nicht den einschlägigen Bestimmungen des Baurechts. Die Genehmigung war
deshalb zu erteilen (§ 71 der BO.). .Die allgemeinen und besonderen Auflagen beruhen auf den Be<
stimmunßen der B0> und sonstigen baurechtlichen Vorschriften.

l-;;.

]'

l-.', ••

;*"•

il.'''

i-,'

Die EritsAeidung im Kostenpunkt stützt sich auf §79 der Bauordnung, die Gebührenfestsetzung auf die Art. 142, 143,175
des Kostengesetzes, der Zuschlag, der auf volle 10 Pf. aufzurunden ist, auf das Gesetz vom 9. 7. 1949 (GVB1. S. 181)

Rechtsm ittel:

•' Gegen diesen Beschluß kann innerhalb 14 Tagen nadi Zustellung Besdiwerde zur Regierung von Sdiwaben in Augsburg
erhoben werden.

Die Beschwerde ist — möglidist in zweifadier Ausfertigung — beim Landratsamt Augsburg zur Weiterleitung an die
Regierung vort Sdiwaben schriflliA einzureiAen.

Die Besdiwerde muß einen bestimmten Antrag enthalten; die Bescfawerdepurikte und die zur Begründnng dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.

Eine etwaige Niditbesdieidung der Beschwerde binnen angemessener Frist gilt als ablehnender Besdiwerdebesdieid und
'bereAtigt also zur Erhebung der Anfechtungsklage; diese ist aber naA 6 Monaten seit Einlegung der Beschwerde aus-
gesdilossen.

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

Dieser Beschluß wird reditskräftig .

14 Tage naA Zustellung, wenn keine Besdiwerde erhoben wird;

14 Tage nach Zustellung des ablehnenden BesdiwerdebesAeides, wenn keine AnfeAtungsklage erhoben wird;

l Monat naA Zustellung des die Klage abweisenden Verwaltungsgeriditsurteils, wenn eine Berufung unzulässig ist oder
hidit eingelegt wird; mit Zustellung des die Berufung zurückweisenden Urteils des Bayer. Verwaltungsgeriditsho fs.

^

HS.^ l Bauplaa
ws. \ ,, '.: '

Herrh Wilhelm Müller

äoUbaoh

Festgesetzt K. S. B, Nr;

Besdilußgebuhr (Art. 143 I 3 KG.)

25% Zuschlag

Auslagen (Art. 163, 166 KG.)

Gebühren für die Planprüfnng
(VO. v. 26. 7. 73)
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zu Soll gestellt ami//> *y'
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Die Kosten wollen innerhal
Mahn- und Beitreibungsko^

»die einbezahlt werden, damit

;ernneden werden.

l. Ausfertigung von I. nebst Beilagen mit Zahlkarte dnd.Empfangsbestätigung an die Gemeindeverwaltung

Deubaoh. '

2. Eintragung in das BautenverzeiAnis. '

3. Gebührenbewertung,

4. Mit allen Beilagen an den Kreisbaumeister zur Vollzugsüberwadiung. '

Göggingen, den,
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Gemeindebehörde ^^/^y^̂f^f>f^7^^f.
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/1.1b.^

(der Bauteile) 7"

Baubeginns-Anzeige

an die Bayer. Bau-Berufsgenossenschaft, gem. Entschl. der Staatsministerien des Innern und für
Soziale Fürsorge vom 21. Okt. 1922 Nr. 4076c5 und vom 23. April 1924 Nr. 1098c3
Für die Baubehorde iat eine gesonderte Anielne m entatten.
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Name, Stand, Wohnort, Haus-Nr-

und Gemeinde des Bauherrn
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Nähere Bezeichnung
des Bauvorhabens

/^ff^f^ ^fw

Ort u. Straße d. Bauetelle

/^?^1

Datum des
Baubeginns

^/^

Bauplan
Verz.-Nr.

•^////l

Wer hat die Arbeiten
zur Ausführung übernommen?

Wer entlohnt die Arbeiter?

a) der Maurerarbeiten

Mitglied Nr. /y.^.....^.3...^....

b) der Zimmerer.arbeiten

Mitglied Nr.
Wen d • nt

s.novak
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<
u
l
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s.novak
Rechteck
a) der Maurerarbeiten


